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Angebot nicht ausreichend 
Tarifkommission beschließt Arbeitskampf 

 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
nach der letzten Tarifinfo haben wir eine Menge Rückmeldungen bekommen. Außerdem hat 
am 13.11.2018 unsere Mitgliederversammlung stattgefunden, bei der wir das Angebot der 
Arbeitgeberseite aus der zweiten Tarifrunde diskutiert und bewertet haben. Kern der 
Rückmeldungen und Diskussionen war, dass dies kein akzeptables Angebot darstellte. 
 
Bei der dritten Verhandlungsrunde am 27.11.2018 hat die Arbeitgeberseite ihr Angebot leicht 
nachgebessert. Es umfasst weiterhin eine Reduzierung auf die 37-h-Woche bis 2023 um 
jeweils eine halbe Stunde pro Jahr. Bis Ende 2023 soll wie bisher eine 12-monatige 
Verzögerung der Entgelterhöhung beibehalten werden. Neu wäre, dass im November oder 
Dezember 2023 die Entgeltangleichung in einem Schritt umgesetzt werden soll. Damit würden 
wir erst nach 58 oder 59 Monaten wieder auf dem Niveau des Flächentarifvertrags Wowi 
ankommen. 
 
Die Mitgliederversammlung hat uns einen eindeutigen Verhandlungsauftrag erteilt. Nach 
diesem ist auch dieses nachgebesserte Angebot nicht ausreichend. Es ist jetzt deutlich, dass 
unsere Forderungen nicht allein am Verhandlungstisch durchzusetzen sind. Deswegen steigen 
wir jetzt in die Vorbereitung von Arbeitskampfmaßnahmen ein.  
Die Tarifkommission hat in der heutigen Sitzung einen Streikbeschluss gefasst. 
 
Unabhängig davon werden wir der Arbeitgeberseite schriftlich einen für uns akzeptablen 
Gegenvorschlag zur Einigung unterbreiten. Diesem müssen wir mit Arbeitskampfmaßnahmen 
den nötigen Nachdruck verleihen. 
 
Wir halten Sie/euch auf dem Laufenden. 
 
 
Die Tarifkommission  
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Streik – was bedeutet das eigentlich? 
 
Der Streik ist ein Grundrecht (Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz) und das rechtmäßige Mittel zur 
Durchsetzung der Tarifforderung (BAG v. 12.09.1984 – 1 AZR 342/83). Dies gilt für 
Warnstreiks genauso wie für den Erzwingungsstreik. Der Streik ist immer das letzte Mittel, 
um Forderungen der Gewerkschaften durchzusetzen; daher ist es gerade dann notwendig, 
dass alle zum Streik aufgerufenen Beschäftigten sich am Streik beteiligen. Alle Kolleginnen 
und Kollegen – auch Auszubildende – dürfen an einem (Warn-)Streik teilnehmen. Der 
Arbeitgeber darf das nicht verhindern. Benachteiligungen wegen der (Warn-) 
Streikteilnahme sind unwirksam.  
 

Wichtig: Nur Gewerkschaftsmitglieder erhalten Streikunterstützung, das so genannte 
„Streikgeld“! 
 

Wie läuft ein Streik eigentlich ab? 
Das klären wir bei unserer nächsten Mitgliederversammlung. Selbstverständlich können Sie 
noch immer jeder Zeit ver.di-Mitglied werden. 
 


